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und  nach  Vereinbarung

Verleger  und  Herausgeber:
Stadt  Alsdorf

 A 13 Amt für Kultur und 
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift:
Hubertusstraße  17
52477  Alsdorf

holger.bubel@alsdorf.de

Verantwortlich:
Der  Bürgermeister

Veröffentlichung:
  Aushang  im  Rathausfoyer
  Mitnahme  im  Rathausfoyer
  im  Internet  abrufbar  unter

  www.alsdorf.de  (im  Bereich
  "Aktuelles")

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine  Besuchszeiten:

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,

das  Amtsblatt  –  Amtliche  Mitteilungsblatt  der  Stadt  Alsdorf  ist  das  gesetzlich

vorgeschriebene  Bekanntmachungsorgan  der  Stadt.

Das  Amtsblatt  wird  im  Internet  kostenfrei  veröffentlicht  auf  der  Homepage 

der  Stadt  Alsdorf  unter  www.alsdorf.de.

Mit  freundlichen  Grüßen

Tim Krämer
Bürgermeister
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Öffentliche Zustellung 

 

Name, Vorname 

Tereshchenko, Viktoriia                                                                                   
Zuletzt bekannte Anschrift Bescheid vom  

Übacher Weg 176 
52477 Alsdorf  

31.10.2025 

 Betreff: 

 Einstellungsbescheid von 
Unterhaltsvorschussleistungen und 
Rückforderung 

 Aktenzeichen  

 7241.6.5744/5745 
 

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 in der aktuell gültigen Fassung öffentlich 

zugestellt.  

Der Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 

der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 

setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 

Rechtsnachteile zu befürchten sind. Durch die Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist von einem 

Monat in Gang gesetzt. Nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist wird der Bescheid bestandskräftig.  

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 

bevollmächtigten Vertreter abgeholt werden oder eingesehen werden bei  

 

Stadtverwaltung Alsdorf  

A 51.1 Jugendamtsverwaltung, Zimmer 37 

Hubertusstr. 17 

52477 Alsdorf  

 

Vor der Abholung ist Kontakt aufzunehmen mit 

Sachbearbeiter/in  Herr Moreno        /     Herr Haake  

Telefonnummer 02404 /50-445    /  02404/50-233 
 

Alsdorf, den 31.10.2025 

 

Im Auftrag  

gez. Moreno Magarin 
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